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l~der BRD angewandte Maßnahmen 

1 • 1 Ausgangslage 

Unte~ den in der Landwirtschaft eingesetzten Produktionsfaktoren erweist sich der Faktor Boden 
als besonders immobil. Soweit statistische Unterlagen eine NachprUfung erlauben, liegt der 
Schluß nahe, daß der Bodenbesitzwechsel ziemlich starr an den Generationswechsel gebunden 
ist (LIPINSKY, 16). Die außerordentlich langsame Veri:lnderung von Zahl und Größe der land
wirtschaftlichen Betriebe ist durch die geringe Bodenmobiliti:lt zu erklären; sie deutet aber auch 
darauf hin, daß es mit Hilfe von in der Vergangenheit angewendeten Maßnahmen zur Verbesse
rung der Agrarstruktur nicht gelungen ist, den Umfang der Bodenmobil ität entscheidend zu er-
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höhen. Es war nicht möglich, den Bodenbesitzwechsel aus der engen Verknupfung mit dem Ge
nerationswechsel zu lösen, d.h. die wirtschaftliche Abhöngigkeit vom Bodenbesitz durch speziel
le alternative Chancen - welche Landabgebern geboten wurden - abzubauen. Nach der im Jahr 
1969 erfolgten Erweiterung der Iv\aßnahmen zur Förderung der Bodenmobilitöt auf Bundesebene 
stellt sich erneut die Frage danach, ob es nun gelungen ist, die Bodenmobilitöt uber den durch 
den Generationswechsel gesetzten Rahmen herauszuheben. 

Die folgenden Überlegungen gehen davon aus, daß (a) die in der BRD herrschende Gesellschafts
ordnung in Zukunft nur die Möglichkeit des Angebots materieller Anreize als Mittel zur Steige
rung der Bodenmobilittit - fuhrende Mittel (PÜTZ, 24) - zultisst, und (b) das agrarpolitische Ziel 
weiter verfolgt wird, den rationellen Einsatz der Produktionsfaktoren in Betrieben zu unter
stUtzen, "die einer Familie nachhaltig eine Existenzgrundlage und einen angemessenen Sozial
status bieten" (5). 

1.2 Wahl der Mittel 

Von den Bedingungen (NIEHAUS, 21), welche von den Iv\aßnahmen erfullt sein sollten, die zur 
Erreichung eines bestimmten Zieles ausgewtihlt werden, sind diejenigen der Milieurichtigkeit, 
der Koordinierung mit anderen gleich- oder Ubergeordneten Zielen und der sachlichen Richtig
keit fUr unseren Fall von besonderem Interesse. 

1.2.1 Bedingung der Milieurichtigkeit 

Der Milieurichtigkeit wird entsprochen, wenn die herrschenden politisch-sozialen Normen 
respektiert werden. Insbesondere die Eigentumsgarantie und das Prinzip der sozialen Nivell ierung 
grenzen die Möglichkeiten zur Förderung der Bodenmobilittit stark ein. Beides schließt die An
wendung von gesetzlichem oder wirtschaftlichem Zwang - zwingende Mittel (PÜTZ, 24) - aus. 
Es verbleibt als milieugerechtes Mittel nur der Einsatz materieller Anreize als Aufforderung, in 
gewUnschter Weise zu reagieren. Unter dieser Voraussetzung hat der Staat nicht die Möglichkeit, 
durch entsprechende Iv\aßnahmen den Widerstand gegen eine erhöhte Bodenmobilittit zu brechen; 
er ist vielmehr darauf angewiesen, mit den die Mobilittit beschrtinkenden Faktoren durch das An
gebot zugkrtiftiger Alternativen zu konkurrieren. Durch die Wahl von Iv\aßnahmen, welche durch 
materielle Anreize wirken, ist in der BRD die Entscheidung fUr milieurichtige oder systemkonforme 
Iv\aßnahmen gefallen; dies trifft auch deshalb zu, weil solche Anreize vertröglich sind mit dem 
Iv\arktmechanismus unserer Erwerbswi rtschaft. Selbst eine systemverbessernde Wirkung wird ihnen 
unterstellt (TIMM, 26). 

1.2.2 Bedingung der Koordiniertheit 

Die Überprufung der Iv\aßnahmen bezUglich der Erfullung der Bedingung der Koordiniertheit ist 
erst möglich, wenn ihre eigentlichen Ziele eindeutig klar sind. Diese Vorbedingung verdient 
in unserem Falle insofern besondere Beachtung, als von der Natur der Sache her eine doppelte 
Zielsetzung möglich ist, ntimlich sowohl eine subjektbezogene - bezogen auf den jeweils ange
sprochenen Bodenbesitzer - als auch eine objektbezogene - bezogen auf die Verbesserung der 
Betriebsgrößenstruktur. Beide Zielsetzungen sind nur unter bestimmten Voraussetzungen miteinan
der vereinbar, wie weiter unten zu zeigen sein wird, sind sie es in der Bundesrepublik nur selten. 

Mit dem Ziel einer rationalen Förderung der Verbesserung der Betriebsgrößenstruktur sind fvIoß
nahmen, welche die Bodenmobilitl:lt unter dem sozialen Gesichtspunkt der Einkommenshilfe fUr 
die Landabgeber fördern, ni cht konform 1). 

1) In Abwandlung von SCHLOTTER (25): "Mit dem Ziel optimaler Agrarstruktur sind sozialpoli
tisch gestaffelte Einkommenshilfen nicht konform". 

316 



Um so bemerkenswerter ist es, daß verschiedene fvIoßnahmen zur Förderung der Bodenmobilität 
unter dem Titel "sozial" fi rmieren (z. B. der soziale Ergänzungsplan zum Stufeninvesti tionsplan 
in Niedersachsen (20); das einzelbetriebliche Förderungs- und soziale Ergänzungsprogramm 
fUr die Land- und Forstwirtschaft des Bundes vom 26.10.1970 (6)). Daraus ergibt sich die berech
tigte Frage danach, ob und inwieweit die Verbesserung der Betriebsgrößenstruktur Ziel von fvIoß
nahmen zur Förderung der Bodenmobilität ist. Wird dieses Ziel nicht oder nur in zweiter Linie 
angestrebt, dann wäre es falsch, die betreffenden Iv\aßnahmen zur Förderung der Bodenmobil ität 
nach ihrem Struktureffekt zu beurteilen. 

Die wichtigsten Iv\aßnahmen, welche in der BRD zur Förderung der Bodenmobilität Anwendung 
fanden und finden, lassen sich aufgrund der in den jeweiligen offiziellen Texten gegebenen 
Zielsetzungen und BegrUndungen in zwei Gruppen einteilen. Da gibt es die Gruppe der fvIoß
nahmen, welche eindeutig der Agrarstrukturverbesserung - gemeint ist hier die Betriebsgrößen
strukturverbesserung - dienen (z. B. Boden-WUrttemberg: Gewährung von ZinszuschUssen zur 
Förderung der Landabgabe durch Verkauf oder Verpachtung an landwirtschaftliche Betriebe (18); 
Hessen: Vorfinanzierung des Pachtzinses bei langfristigen Verträgen Uber Zupachtflächen fur 
bäuerliche Familienbetriebe (13); Bund: Förderung der langfristigen Verpachtung in der Flurbe
reinigung durch Übernahme der Beitragsleistung (7); Förderung der langfristigen Verpachtung 
durch Prämien (8)). 

Die andere, größere Gruppe bilden die fvIoßnahmen, welche sowohl agrarstrukturpolitische wie 
sozia I pal itische Zielsetzungen beinhalten. Hierzu gehören das einzelbetriebl iche Förderungs
und soziale Ergänzungsprogramm des Bundes vom 26.10.1970 (6), der die Landabgaberente be
treffende Teil des Gesetzes Uber die Altershilfe fUr Landwirte (NOELL, 22), die in Boyern ge
währte Verpachtungsprämie (1), der niedersächsische soziale Ergänzungsplan aufgrund der neuen 
Richtlinien vom 27.7.1970 (20), in Boden-WUrttemberg die Gewährung von ZuschUssen zur 
Förderung der Landmobil isierung (17). 

Die doppelte Zielsetzung ist in all den Anwendungsfällen unproblematisch, wo die Voraussetzun
gen dafUr gegeben sind, daß in einem Zuge strukturelle und soziale Effekte erzielbar sind. Dies 
trifft in der Realität aber oft nicht zu. So finden sich in den meisten Texten Formulierungen, 
welche eine sehr weite Auslegung der "Verbesserung der Agrarstruktur" zulassen oder gar die 
vollkommene Vernachlässigung des agra rstrukturpolitischen Zieles erlauben. In diesen Fällen 
handelt es sich um Iv\aßnahmen zur Förderung der Mobilisierung des Bodens, welche allein der 
sozialpalitischen Zielsetzung dienen und keinen Struktureffekt anstreben (z. B. besondere Rege
lungen im niedersächsischen sozialen Ergänzungsplan (20), in den bayerischen Regelungen zur 
Verpachtungsprämie (I), in den Regelu ngen Boden-WUrttembergs bezUglich der Gewährung von 
ZinszuschUssen (17)). Das Offenlassen der tv\ögl ichkeit dieser Art von Förderung deutet darauf 
hin, welche Bedeutung der EinkommensUbertragung in Verbindung mit der Bodenmobilisierung 
beigemessen wird. Die tv\öglichkeit de r Inanspruchnahme öffentlicher Gelder soll hier allen 
offengelassen werden, die bereit sind, ihre Betriebe aufzugeben und Land abzugeben ohne RUck
sicht darauf, ob die Bodenmobilisierung einen Struktureffekt hat oder nicht. 

Dieser Sachverhalt macht verständlich , warum bei der Formulierung der meisten Iv\aßnahmen neben 
der st rukturpalitischen expressis verbis auch die sozialpolitische Zielsetzung berUcksichtigt wurde. 
Damit konnte von vornherein sichergestellt werden, daß die fvIoßnahmen auch noch angewendet 
werden können, wenn sie allein strukturpalitisch nicht gerechtfertigt erscheinen mögen. Eine 
solche Vermutung ist begrUndet durch den Umstand, daß sich ja soziale Auswirkungen von Iv\aß
nahmen zur Förderung der Bodenmobilität, welche strukturpalitische Ziele verfolgen, aufgrund 
der gebotenen materiellen Anreize quasi automatisch einstellen. 

Kehren wir zu rUck zu der Frage nach der Vereinbarkeit der von den Iv\aßnahmen zur Förderung 
der Bodenmobilität verfolgten Ziele mit Ubergeordneten Zielen. Dabei wollen wir uns hier be
schränken auf die Ubergeordneten agrarpalitischen Ziele der Verringerung der Einkommensdis-
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-
paritöt und der Erhl:Shung der langfristigen Mobilitöt des Faktors Boden sowie das allgemeine 
politische Ziel einer breiten Verml:Sgensstreuung. 

Grundsötzlich tragen alle Maßnahmen, gleichgultig ob sie primör die agrarstrukturpol itische 
oder die sozialpolitische Zielsetzung verfolgen, auf zweifache Weise zur Verringerung der Ein
kommensdisparitöt zwischen landwirtschaftlicher und Ubriger Bevl:Slkerung bei; denn die Maßnah
men fuhren durch die Aufstockung der das mobilisierte Land aufnehmenden Betriebe - eine l:Sko
nomisch sinnvolle Aufstockung vorausgesetzt - zur Einkommenssteigerung in der Landwirtschaft 
und durch das Herausll:Ssen der Landabgeber aus der Landwirtschaft zur Reduzierung der untersten 
Einkommensgruppe. Alle Maßnahmen zur Fl:Srderung der Bodenmobilität sind daher grundsätzlich 
als konform in bezug auf das betrachtete Ubergeordnete Ziel zu beurteilen. Doch nicht jede 
Flächenaufstockung fuhrt automatisch zur Einkommenssteigerung, und der Aufstockungseffekt 
kann unterschiedlich stark sein je nachdem, welche Betriebe in welchem Umfang aufgestockt 
werden. Darum kommt der Lenkung eine entscheidende Bedeutung zu. Um den großtml:Sglichen 
Einkommenseffekt zu erzielen, mUßte jeweils festgestellt werden, welche mobilisierten Flöchen 
welchen Betrieben zuzuschlagen wören. In den einschlägigen Richtlinien wird dieser entschei
denden Lenkung nur wenig entsprochen; sie Uberlassen es weitgehend dem Zufall~ welche Be
triebe aufstocken und begunstigen dadurch eine Dispersion der mobilisierten Flächen, was der 
Notwendigkeit einer Flächenkonzentration widerspricht. Darin I iegt eine der wesentl ichen 
Schwöchen der derzeit angewendeten Maßnahmen, die einen relativ geringen Grad an Koordi
niertheit zur Folge hat. Das gleiche gilt, wenn ein Struktureffekt Uberhaupt ausbleibt, und le
diglich einige Landabgeber aus der Landwirtschaft ~usscheiden. 

In bezug auf die langfristige Mobilitöt des Bodens ist entscheidend, ob der Transfer eine Eigen
turnsUbertragung oder bloße BesitzUbettragung darstellt. Die Eigentumsubertragung fUhrt zu einer 
Erneuerung der festen Bindung des Bodens an seinen EigentUmer. Die bloße Besitzubertragung 
hat eine öhnliche Wirkung, wenn der Transfer sich als RUckgabe von gepachteten Flächen an 
den Eigentumer vollzieht (§ 42 Abs. 2 GAL). Eine entgegengesetzte Wirkung tritt ein, wenn 
Boden auf dem Wege der Verpachtung mobilisiert wird. Bei Pachtland kehrt 'die Mobilisierung 
periodisch wieder und erml:Sglicht eine kontinuierliche Anpassung-(LlPINSKY, 16). Sofern 
Maßnahmen zur Fl:Srderung der Bodenmobilität die Verpac"htung zulassen oder besonders begUnsti
gen, entsprechen sie dem Ziel einer langfristigen Erhl:Shung der Bodenmobilitöt. Schließlich 

J 
erlaubt die Pacht auch die Konzentration der Flächennutzung,ohne die Dispersion des Boden-
eigentums zu beeintröchtigen; {nsofern ist die Fl:Srderung der Bodenmobilisierung durch Verpach
tung koordiniert mit dem Ziel der breiten Eigentumsstreuung. 

1.2.3 Bedingung der sachlichen Richtigkeit 

Die Bedingung der sachlichen Richtigkeit ist erfullt, wenn die betreffende Maßnahme tech
nisch konsequent ist, d.h., wenn sie nach Art und Dosierung richtig ist. 

Art und Umfang der gewöhrten materiellen Hilfen rUcken nun in den Mittelpunkt unseres Inter
esses. Die Anreize werden insbesondere in drei Formen gewöhrt: als Renten, Prämien und 
Krediterleichterungen. Das Besal!.dere am bisher entwickelten Konzept der Bodenmobilitäts
fl:Srderung liegt darin, daß diese Anreize nicht allen potentiellen Landabgebern zur Auswahl 
angeboten werden, sondern daß sie unterschie91ichen Gruppen vorbehalten sind. Die angebo
tenen Renten sollen insbesondere der Alterssicherung dienen; sie sind daher den ölteren Land
abgebern vorbehalten. Nachdem die maximale BetriebsgrC:Sße fUr Rentenberechtigte auf ca. 
20 - 25 ha angehoben worden ist, bildet das Alter das entscheidende Auswahlkriterium. Grund
sötzlich ist eine Rente fUr die Gruppe der älteren Landabgeber gewiß der geeignetste materielle 
Anreiz. 

Einmalig gewöhrte Prömien - und die Erstattung der Flurbereinigungskosten - bieten dagegen 
einen besonderen Anreiz fUr all jene Landabgeber, welche einen einmaligen Kapitalzuschuß 
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für den Aufbau oder Ausbau einer außerlanclwirtschaftlichen Existenz benötigen. Krediterleich
terungen stellen einen besonderen Anreiz für alle potentiellen Landabgeber dar, welche 
größere Investiti onen planen. 

Dieses generelle Urteil ,über die Arten der materiellen Anreize läßt allerdings das besondere 
Problem der Abgrenzung der einzelnen Empfängergruppen voneinander außer acht. Angesichts 
des höheren materiellen Wertes und des besonderen Charakters der Rente gegenüber der Prämie 
beinhaltet eine Fixierung des Mindestalters für die Rentenbewilligung eine besonders kritische 
Restriktion. Sie hat zur Folge, daß die Gruppe der potentiellen Landabgeber, welche das Land
abgaberentenalter noch nicht erreicht haben und in den anderen Anreizen keinen adäquaten 
Ausg leich für den Verzicht auf die eigene Landnutzung erblicken, von der Bodenmobilisierungs
aktion ausgeschlossen bleiben. 

Es ist davon auszugehen, daß die gebotene Rente in der Regel der Prämie vorgezogen wird. 
Die in Verbindung mit der Landabgabe gewährte Rente ist nicht zu verwechseln mit der klassi
schen Altersrente, deren Funktion die Versorgung nicht mehr arbeitsfähiger alter Leute ist. Es 
handelt sich bei der Landabgaberente vielmehr um eine materielle Entschädigung für den frei
willigen Verzicht auf eine ganz bestimmte Erwerbstätigkeit, welcher grundsätzlich unabhängig 
vom Alter vorgenommen werden kann. Es gibt nur eine Erklärung dafür, daß beispielsweise der 
60jährige Landabgeber, nicht aber der 50jährige die Landabgaberente beanspruchen kann: es 
handelt sich um eine vorwiegend sozialpolitische M:lßnahme, welche in erster Linie zum Ziel 
hat, kurzfristig eine Rentenaufstockung herbeizuführen. Im Interesse einer wirksamen Erhöhung 
der Bodenmobil ität läge eine Vorverlegung des Mindestal ters, damit der Rentenanspruch für alle 
potentiellen Landabgeber offen ist, welche für einen Berufswechsel - nicht unbedingt auch für 
einen Beschäftigungswechsel - zu alt sind. ' 

Im Verhältnis zum bisherigen Einkommen dürfte der Anreiz des gebotenen Landabgaberenten
satzes um so geringer sein, je größer der Umfang der abzugebenden Flächen ist. Die Inanspruch
nahme der Landabgaberente durch größere Betriebe nach Heraufsetzung der M:lximalgröße 
(s. Übersicht 2) deutet darauf hin, daß dieser Zusammenhang nicht immer gegeben ist. Es liegt 
die Vermutung nahe, daß die Abgeber der größeren Betriebe ebenso wie die der kleineren in 
der Landabgaberente hauptsächlich eine Chance sehen, ihre Altersrente zu erhöhen. Das staat
liche Angebot trägt also nicht so sehr zur zusätzlichen M:lbilisierung von Boden bei als vielmehr 
zu einer Rentenaufstockung, welche verbunden ist mit einer geringfügigen zeitlichen Vorverle
gung des Termins der Realisierung einer bereits vorher beschlossenen Landabgabe. Der im Rahmen 
der Landabgaberentenaktion mobilisierte Boden gehört bei der derzeitigen Altersbegrenzung in 
überwiegendem M:lße zu jenem Umsatzvolumen, dessen Mobilisierung - durch den Generations
wechsel vorgegeben - auch ohne die Möglichkeit des Bezugs einer Landabgaberente vollzogen 
würde. 

Der Anreiz der Landabgaberente liegt also bislang hauptsächlich in der Aufstockung des Alters
geldes begründet. Erst bei einer weiteren Herabsetzung' des Rentenalters dürfte die Rentenhöhe 
im Verhältnis zum bisherigen Einkommen und zum Wert der betroffenen Flächen zum echhm Ent
scheidungskriterium für die Bodenmobilisierung werden. In logischer Fortführung des eingeschla
genen Weges müßte mit einer weiteren Herabsetzung des Mindestalters eine entsprechende Fest
setzung des Rentensatzes gekoppelt sein, welche zur M:lximierung der Bodenmobilisierung führt. 

Die bisherige Handhabung der Landabgaberente ist nach Art und Dosierung nur in bezug auf die 
Verbesserung der Einkommen der älteren Generation im kleinbäuerlichen Bereich als richtig zu 
beurteilen, im Hinblick auf das strukturpolitische Ziel dagegen nicht. 

Etwas anders verhält es sich mit der Verpachtungsprämie, weil die tv\öglichkeit der Inanspruch
nahme weder in bezug auf das AI ter noch auf den Flächenumfang beschränkt ist. - Entscheidend 
ist in diesem Fall vor allem die Dosierung. Die Höhe des einmalig gewährten Prämienbetrages 
muß hier gesehen werden im Vergleich zum bisherigen Einkommen und zum Wert des betreffenden 
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Objektes. Insbesondere letzterer und speziell dessen antizipierte Vertinderung bestimmt den 
relativen Wert der angebotenen Prtimie. Je höher der Wert des betreffenden Grundstucks ist, 
um so niedriger liegt der relative Wert der fixen Prämie und um so leichter wird der potentielle 
Landabgeber zugunsten der Erhaltung der vollen Dispositionsfreiheit auf die Prtimie verzichten. 
Das gleiche durfte fUr all die Fälle zutreffen, bei denen die Wertsteigerung weniger Jahre die 
Prämie Ubertrifft (L1PINSKY, 15). 

Die Frage nach der sachlichen Richtigkeit der Iv\aßnahmen zur Förderung der Bodenmobilität 
kann aufgrund der festgestellten Mängel nur partiell positiv beantwortet werden. Als unzweck
mäßig ist einerseits die gruppenspezifische N'oßnahmenzuordnung und andererseits die unzurei
chende Differenzierung in der Dosierung der Anreize zu bezeichnen. 

1.3 Wirkungsmöglichkeiten 

Die N'oßnahmen zur Förderung der Bodenmobilität erstrecken sich zwar auf einen verhältnis
mHßig engen Wirkungsbereich, haben aber dennoch vielfHltige Wirkungsmöglichkeiten. Von 
diesen interessieren hier besonders jene, welche sowohl quantitativ wie qualitativ auf die Agrar
struktur einwirken, d.h. die Mäglichkeiten der Bodenmobilisierung allgemein und der Struktur
verbesserung speziell. 

Ausgehend von der Hypothese, daß der Bodenmobilisierungsgrad eng gekoppelt ist an den Gene
rationswechsel, muß angenommen werden, daß der Wirkungsbereich der N'oßnahmen sehr be
schrtinkt ist. Das starre Festhalten der Besitzergeneration an ihrem Land bietet lediglich die 
Möglichkeit, auf den Abgabemodus und den Abgabetermin in der Phase des Generationswechsels 
einzuwirken. D.h., die Iv\aßnahmen bleiben beschränkt auf jene Flächen, fUr welche der mit 
dem Genera ti onswechsel verbundene Besitzwechsel auch zur Betriebsaufgabe fUhrt. 

Das starre Festhalten der wirtschaftenden Generation an ihrem Grundbesitz muß erklärt werden 
durch eine entsprechend hohe wirtschaftliche Abhängigkeit von diesem. In der Realität ist der 
Grad der AbhHngigkeit naturlieh unterschiedlich, und je geringer dieser ist, um so niedriger 
kann der gewährte Anreiz der Iv\aßnahmen sein, um die Inanspruchnahme zu veranlassen. D. h • 

. die Merklichkeit der Iv\aßnahmen - im Sinne HANSMEYERs (12) - muß. dem Grad der Abhängig
keit der Bodenbesitzer von dem Land, welches sie abgeben sollen, entsprechen. 

Der Mobilisierungseffekt von Iv\aßnahmen, welche nur geringe Anreize bieten, durfte daher 
am ehesten dann eintreten, wenn Bodenbesitzer wegen bevorstehendem Erreichen der Alters
grenze, wirtschaftlichem Ruin, Ablauf der Pacht oder wegen Krankheit sowieso bald abgeben 
mUssen, oder ihr Einkommen so weit aus anderen Quellen decken, daß sie auf die Bodenbewirt
schaftung nicht mehr angewiesen sind. 

Neben der unmittelbaren wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Boden beeinflußt wahrscheinlich 
dessen angenommener Verkehrswert und jHhrliche Wertsteigerung den Willen zum Festhalten -
oder zum Zur-VerfUgung-Halten - des Bodenbesitzes. Aus dieser Annahme wHre zu folgern, 
daß die Merklichkeit der Iv\aßnahme auch dem Verkehrswert und der Wertentwicklung der zu 
mobilisierenden GrundstUcke entsprechen sollte. 

Die Wirkungsmöglichkeiten der N'oßnahmen werden auch durch die verschiedenen gestellten 
Bedingungen beeinflußt. Zum Beispiel schließt die Vorschrift bestimmter Verwendungen des 
mobilisierten Landes die Mobilisierung all jener LHndereien aus, fUr die die entsprechende Ver
wendung nicht gegeben ist. - Die Bindung der Landabgaberente an ein Mindestalter ist grund
sätzlich dazu angetan, die Merklichkeit der Iv\aßnahme, welche schon deshalb gering ist, weil 
die Rentenhöhe in keiner Beziehung zu Umfang und Wert der abgegebenen FIHche steht, noch 
weiter herabzusetzen. 

Die Möglichkeit qualitativer Wirkungen der N'oßnahmen, ihre Strukturwirkungen, hängen ab vom 
Einfluß der bereits vorhandenen und vom Staat in Verbindung mit den Iv\aßnahmen geschaffenen 
Steuerungsinstrumenten und -institutionen. Die besten Wirkungsmöglichkeiten bieten N'oßnahmen, 
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welche eindeutig auf konkrete StruktulVert:lndenmgen zielen. Bei Maßnahmen, welche die an
gestrebte StruktulVerbesserung nur mehr oder weniger allgemein - oder gar nicht - ansprechen, 
sind die Wirkungsmöglichkeiten abhHngig vom konformen Verhalten der Landwirte selbst und 
von den lenkenden EinflUssen,welche die zustHndigen Organe - insbesondere Kreislandwirt
schaftsbehörden, Ämter fUr Agrarordnung usw. - auszuuben vermögen. Diesen fH11t die wich
tigste Aufgabe zu, den Struktureffekt auch dort sicherzustellen, wo der Staat als Förderer der 
Bodenmobilisierung es versHumt, die Voraussetzungen fUr die Sicherstellung des Struktureffek
tes speziell zu schaffen. 

2 Analyse der bisherigen Ergebnisse der Maßnahmen des Bundes 

Die Wirkung der Maßnahmen des Bundes zur Förderung der langfristigen Verpachtung durch 
Prt:lmien sowie durch Ubernahme der Beitragsleistung innerhalb der Flurbereinigung und der 
Lanclobgabe durch RentengewHhrung lassen sich anhand der bisherigen Ergebnisse nicht end
gUhig beurteilen. Die bisherigen Ergebnisse lassen jedoch eine Reihe von SchlUssen zu. 

2.1 Lanclobgaberente 

Uber die Landabgaberente wurde bis zur Mitte des Jahres 1971 bei 5171 Unternehmen eine 
FIHche von 36128 ha mobilisiert. Sie stammt zu 99 % aus reinen oder UbelWiegend landwirt
schaftlichen Unternehmen und zu 68 % aus Betrieben unter 10 ha (s. Ubersicht 1). Die in .den 
Betrieben unter 10 ha mobilisierte FIHche entspricht 1,44 % der FIHche aller GAL Betriebe 1) 
unter 10 ha. 

Ubersicht 1: Anzahl und FIHche der nach § 41 GAL in den Jahren 1969 und 1970 sowie im 
ersten Halbjahr 1971 abgegebenen Unternehmen 

Art der Unternehmen 
Anzahl der Unternehmen FIHche der Unternehmen 

absolut in% absoll;lt (ha) in% 

Reine oder UbelWiegend 
landw. Unternehmen 

bis unter 2ha 46 0,9 73,42 0,2 
2 bis unter 5ha 1.253 24,2 5.535,25 15,3 
5 bis unter 10 ha 2.846 55,0 19.017,72 52,6 

10 und mehr ha 821 15,9 11.171,34 30,9 
~ 

Landw. Untern. insges. 4.966 96,0 35.797,73 99,0 

Forstunternehmen 1 0,0 11,87 0,0 
Untern. mit Sonderkulturen. 160 3,1 264,76 0,7 
G41rtenbauunternehmen 44 0,9 53,99 0,1 

, 

Insgesamt 5.171 100,0 36.128,35 100,0 

Errechnet aus: (11). 

1) Siehe Fußnote nHchste Seite. 
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Der Anteil der in den einzelnen Betriebsgrößenklassen freigesetzten Fläche an der jeweiligen 
Gesamtfläche beträgt 0,5% im Betriebsgrößenbereich unter 2 ha, 2 % bei Betrieben von 2 
bis 5 ha, 1,34 % in der Betriebsgräßenklasse von 5 bis 10 ha und 0,3 % bei Betrieben von 
10bis20ha. 

Der geringe Mobilisierungseffekt in der untersten Betriebsgrößenklasse lößt sich dadurch erklö
ren, daß hier die meisten Betriebe nicht hauptberuflich bewirtschaftet werden und daher eine 
wichtige Voraussetzung fUr den Bezug der Landobgaberente nicht erfullen. DemgegenUber fin
det der geringe Umfang der Flöchenfreisetzung im Betriebsgrößenbereich von 10 bis 20 ha da
durch seine Erklörung, daß Landwirte mit Betrieben von 10 bis 20 ha erst seit dem 1.1.1971 zu 
dem Kreis der Antragsberechtigten gehören, und daß sehr viele dieser Betriebe von ihren Be
sitzern als lebensföhige Existenzen angesehen werden und der Übergabe an vorhandene Betriebs
leiternachfolger vorbehalten sind. 

Bei einer Differenzierung der freigesetzten Flöchen nach Alterskassen lößt sich regional ein 
deutliches INord-SUdgefölle" feststellen. Bezieht man nömlich die in den GAL Betrieben unter 
10 ha mobilisierte Fläche auf die Gesamtflöche dieser Betriebe, so ergibt sich fUr die Gebiete 
der Schleswig-Holsteinischen, Oldenburg-Bremischen, Hannoverschen, Braunschweigischen und 
Rheinischen Alterskassen ein Mobilisierungseffekt zwischen 3 bis 4 % gegenUber 0,6 bis 1 % in 
den Gebieten der Alterskassen in Bayern und Baden-WUrttemberg. In den ubrigen Alterskassen
bezirken wurde zwischen 1 bis 2 % der Fläche freigesetzt. 

In Gebieten mit geringem Anteil der LN in Betrieben unter 10 ha an der Gesamt-LN (Nieder
SQchsen, Schleswig-Holstein) werden relativ mehr Flöchen mobilisiert als in Gebieten mit hohem 
Flöchenanteil in Betrieben unter 10 ha (Baden-WUrttemberg, Bayern). Danach ist anzunehmen, 
daß im SUden Betriebe unter 10 ha in relativ stärkerem Umfang fUr die Hofnachfolger bestimmt 
sind als im Norden. 

Die Erhöhung der Landabgaberente auf 350 DM fUr Verheiratete und 230 DM fUr Alleinstehende 
sowie die Erweiterung des begUnstigten Personenkreises durch Heraufsetzung der Höchstgrenze 1) 
mit Wirkung vom 1.1.1971 kann in ihren Auswirkungen durch einen Vergleich der im ersten 
Halbjahr 1970 und im ersten Halbjahr 1971 erzielten Ergebnisse beurteilt werden (s. Übersicht 2). 
Während im ersten Halbjahr 1970 bei 979 landwirtschaftlichen Unternehmen 6035 ha freigesetzt 
wurden, konnten im ersten Halbjahr 1971 bei 2.774 Unternehmen 22508 ha mobilisiert werden. 

Von den etwa 16500 ha, um die sich die Bodenmobilität im ersten Halbjahr 1971 gegenUber dem 
ersten Halbjahr 1970 erhöhte, lassen sich etwa 10000 ha - nämlich die im Betriebsgrößenbe
reich uber 10ha zusätzlich mobilisierten Flächen - auf die Heraufsetzung der Höchstgrenze und 
die Ubrige Fläche auf die Erhöhung der Landobgaberente zurUckfUhren. Fördernd wirkte sicher
lich in jedem Fall auch der zunehmende Bekanntheitsgrad der Maßnahme. Besonders auffallend 
ist, daß sich die freigesetzte Fläche in der Betriebsgrößenklasse von 2 bis 5 ha lediglich um ein 
Drittel und im Betriebsgrößenbereich von 5 bis 10 ha auf das Zweieinhalbfache erhöhte. 

Von der insgesamt freigesetzten Fläche wurden etwa 40 % geschlossen und 60 % geteilt abge
geben. Bei der Auf teilung nach Arten der Landabgabe zeigt sich, daß der Verkauf gegenUber 
der Verpachtung nur von untergeordneter Bedeutung ist. Nur 5 % der Flächen wurden verkauft 
und immerhin 66 % verpachtet. Bei 26 % der Fläche handelt .es sich um RUckgaben an die Eigen
tUmer (5. Übersicht 3). 

1) Landabgaberenten erhalten grundsötzlich nur landwirtschaftliche Unternehmen im Sinne des 
§ 1 des Gesetzes uber eine Altershilfe fUr Landwirte (GAL). 
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Übersicht 2: Anzahl und Flache der nach § 41 GAL im ersten Halbjahr 1970 und 
im ersten Halbjahr 1971 abgegebenen Unternehmen 

Anzahl der Unternehmen Flache der Unternehmen in 00 
Art der Unternehmen 

I. + 11. I. + 11. I. + 11. 1.+11. 
Quartal Quartal Quartal Quartal 

1970 1971 1970 1971 

Reine oder Uberwiegend 
landw. Unternehmen: 

bis unter 200 16 20 31,16 27,39 
2 bis unter 500 306 532 1.549,52 2.081,88 
5 bis unter 10 ha 625 1.478 4.088,61 10.114,17 

10 und mehr ha 32 744 365,92 10.284,46 

Landw. Untern. i nsges. 979 2.774 6.035,21 22.507,90 

Forstunternehmen 
Untern. m .Sonderkulturen 22 98 32,92 174,41 
Gartenbauunternehmen 19 13 31,28 13,15 

Insgesamt 1.020 2.885 6.099,42 22.695,46 

Errechnet aus: (11). 

Neben dem Umfang der Uber die Landabgaberente mobilisierten Flache interessiert insbesondere 
der s~rukturpolitische Effekt der tv'wJßnahme. Dieser laßt sich daran messen, in welche Betriebs
größenbereiche die freigewordenen Flachen gewandert sind, und welcher Aufstockungseffekt 
dabei durchschnittlich erzielt wurde. 

20 % der mobilisierten Flache wurde von Betrieben unter 10 00 Ubernommen. Ein Viertel (27 %) 
wurde von Betrieben mit 10 bis 20 ha und ein weiteres Viertel (24,6 %) von Betrieben Uber 20 00 
aufgenommen. Bei den Abgaben an die Eigentumer (26,1 %) laßt sich nicht feststellen, in wei
che Betriebsgrößenklassen die Flachen gewandert sind. 

Den bisher vorliegenden Zahlen ist zu entnehmen, daß ein großer Teil der freigesetzten Flache 
von Betrieben aufgenommen wurde, die möglicherweise spater ebenfalls aufgegeben werden. 
Doß Uber die Landabgabepromie mobilisierte Flachen von relativ kleinen Betrieben ubernommen 
werden, laßt $ich insbesondere in Gebieten mit vorherrschend kleinbetrieblicher Struktur bei 
der derzeitigen Handhabung der tv'wJßnahme nicht vermeiden. Die raumliche Differenzierung 
der Statistik nach AI terskassen zeigt das Ergebnis (s. Übersicht 5). 

So wird im mittleren und sUdlichen Teil der Bundesrepublik fast durchweg uber die Half te der 
Flache von Betrieben unter 20 ha aufgenommen, wahrend im Norden weit weniger als 50 % 
in Betriebe unter 2000 wandert. In Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und Baden-WUrttemberg ist der Anteil der mobilisierten Flachen, welche an 
die EigentUmer zurUckgegeben wurden, besonders hoch. Diese Schwerpunkte decken sich mit 
jenen der Verbreitung ehemaliger Heuerlingsstellen und der Real teilung bzw. mit jenen der 
Verbreitung der Pacht. 

Diese Ergebnisse verweisen auf eine nicht zu Ubersehende Planlosigkeit der Bodenwanderung. 
Die bestehende Betriebsgrl:.ißenstruktur und nicht eine an bestimmten Zielgrl:.ißen orientierte 
Lenkung des Bodentransfers schlagt si ch in der Statistik nieder. 
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Übersicht 3: Die Arten der Landabgabe bei den nach § 41 GAL in den Jahren 1969 und 1970 sowie im ersten 
Halbjahr 1971 abgegebenen FICiehen 

Art der Geschlossene Abgabe Geteilte Abgabe 
Landabgabe 

FCilie FICiehe in ha FICiche in % Fälle Fläche in ha FICiehe in % 

Verkauf 113 899,56 6,43 347 847,98 4,15 
Verpachtung 1.516 9.153,62 65,46 4.590 13.536,93 66,19 
RUckgabe an 
EigentUmer 451 3.291,02 23,53 2.926 5.707,11 27,91 
Sonst. Art 
der Abgabe 91 639,99 4,58 157 359,56 1,76 

FCilie 

460 
6.106 

3.377 

248 

Insgesamt 2.171 13.984,19 100,00 8.020 20.451,58 100,00 10.191 
--

Errechnet aus: (11). 

Insgesamt 

FICiehe in ha FICiehe in % 

1.747,54 5,07 
22.690,55 65,89 

8.998,13 26, 13 

999,55 2,90 

34.435,77 100,00 
----



Übersicht 4: Übernehmende Unternehmen der nach § 41 GAL in den Jahren 1969 und 1970 sowie im 
ersten Halbjahr 1971 abgegebenen Flöchen 

Art der Unternehmen 
Geschlossene Abgabe Geteilte Abgabe 

Anzahl Flöche in ha Anzahl Flöche in ha Anzahl 

Reine oder UbelWiegend 
landw. Unternehmen: 

weniger als 5 ha 170 628,71 1805 1.863,30 1975 
5 bis unter 10 ha 355 2.236,85 1067 2.243,35 1422 

10 bis unter 20 ha 558 3.808,98 2249 5.499,16 2807 
20 bis unter 50 ha 455 3.185,63 1428 4.509,43 1883 
50 und mehr ha 61 447,98 107 327,56 168 

Landw. Unternehmen 
insgesamt 1599 10.308,15 6656 14.442,80 8255 

Forstunternehmen 1 5,50 2 6,85 3 
Untern.mit Sonderkulturen 78 127,92 78 58,79 156 
Gartenbauunternehmen 12 10,22 13 12,34 25 
Sonstige Unternehmen - - 3 0,75 3 
Jur. Pers. mit Aufgaben der 

7 63,81 26 105,05 33 
Strukturverbesserung 
Teilnehmergemeinschaften nach 

9 78,70 13 11,16 22 
dem Flurber.-Gesetz 
Gebietskörperschaften und 

10 57,75 73 100,18 83 
Gemei ndeverbände 
Kommunale Zweckverbände 4 41,12 7 6,55 11 
RUckgabe an EigentUmer 451 3.291,02 3635 5.707,11 4086 

Insgesamt 2171 13.984,19 10.506 20.451,58 12.677 
- -

Errechnet aus: (11). 

Insgesamt 

in% Flöche in ha in% 

15,6 2.492,01 7,2 
11 ,2 4.480,20 13,0 
22,1 9.308,14 27,0 
14,9 7.695,06 22,3 
1,3 775,54 2,3 

65, 1 24.750,95 71,9 

0,0 12,35 0,0 
I 1,2 186,71 0,5 
I 

0,2 22,56 0,0 
0,0 0,75 0,0 

0,3 168,86 0,5 

0,2 89,86 0,3 

0,7 157,93 0,5 

0,0 47,67 0, 1 
32,2 8.998,13 26, 1 

100,0 34.435,77 100,0 
- ---- -----



~ 
0. 

Ubersicht 5: Die Verteilung der nach § 41 GALin den Jahren 1969 und 1970 sowie im ersten Halbjahr 1971 abgegebenen Fltichen auf die 
ubernehmenden Unternehmen nach Grtißenklassen in % in den Gebieten der landwirtschaftlichen Alterskassen 

Betriebsgrößenklasse 
Son-

Landwirtschaftliche unter 5 bis unter 10 bis unter 20 bis 50 und Insge- stige 
Alterskasse 5 ha unter 10 ha unter 20 ha unter mehr ha . samt Untern. 

10 ha 20 ha 50 ha u.tlbern. 

Schleswig-Holst. - 1,43 1,43 15,75 17,18 48,01 7,55 72,74 1 ,QL~ 

Gldenburg-Bremen 0,10 4,16 4,26 14,61 18,87 31,92 2,32 53,11 0,21 

Hannoversche 11,05 11,13 22,18 18,58 40,76 18,54 2,67 61,9'7 0,33 
Braunschweigerische 4,19 12,31 16,50 7,65 24,14 26,13 5,12 55,40 5,85 
Lippische u. Westf. 0,66 9,44 10,10 35,33 45,42 20,60 0,98 67,00 0,92 
Rheinische 120,13 21,83 41,95 17,84 59,80 7,65 0,44 67,90 2,80 

Hessen-Nassau 1,33 8,34 9,67 33,62 43,28 31,09 2 ,l~1 76,79 1,77 
Darmstadt 0,41 6,22 6,63 44,82 51 ,~5 31,25 0,07 82,77 0,48 

Rheinhessen-Pfalz ~8,25 21,54 39,79 18,63 58,43 10,75 0,24 69,4'1 4,03 

Saarland 0,63 5,41 6,05 40,39 46,44 33,53 2,88 82,85 -
Oberfr. u. Mittelfr. 2,82 13,12 15,93 43,09 59,02 23,33 2,35 84,69 2,26 

Niederbayern-Oberpf. 1,73 13,42 15,15 33,98 49,13 36,62 6,21 91,96 5,09 
~nterfranken 5,67 21,05 26,72 37,81 64,53 16,62 0,50 81,66 3,92 
Schwaben 0,08 16,09 16,17 53,33 69,49 14,02 0,65 84,16 4,63 
Oberbayern - 7,03 7,03 40,26 47,30 32,'10 6,11 85,51 1,70 
Baden 1,40 8,03 9,43 34,45 43,88 33,71 0,37 77,96 0,20 

"ürttemberg 1,35 19,32 20,66 37,61 58,28 20,51 0,38 79,17 1,57 

Insgesamt 7,25 13,03 20,28 27,08 47,36 22,38 2,26 71,99 l 1,94 
- - .-

Errechnet aus: (11) 

Rück-
gabe 
an die 
Eigent. 

26,22 

46,69 
37,70 
38,75 
32,08 
29,30 
21,44 
16,75 
26,56 
17,15 
13,05 
2,95 

14,42 
11,21 
12,79 
21,85 
19,26 

26,07 



Im Durchschnitt wurden die landaufnehmenden Betriebe um 3 00 aufgestockt. Bei einer Diffe
renzierung nach Betriebsgrößenklassen IHßt sich feststellen, daß der Aufstockungseffekt mit 
steigender Betriebsgröße zunimmt (s. Ubersicht 6). Außerdem ist der Aufstockungseffekt bei 
geschlossener Abgabe (6,45 00) höher als bei geteilter Abgabe (2,1700). Bei der Berechnung 
der jeweils erreichten Aufstockung konnte die in EinzelfHllen mögl iche mehrmal ige Landzulage 
nicht berucksichtigt werden. Dies ist ein M:lngel, welcher die Interpretation der Statistik er
schwert. In gleicher Weise wird die Beurteilung der strukturellen Auswirkungen dadurch beein
trHchtigt, daß die allgemeine Statistik keine Auskunft daruber gibt, in welche Betriebe das an 
die EigentUmer zurUckgegebene Land wandert. 

Ubersicht 6: Aufstockungseffekt bei den Ubernehmenden Unternehmen durch die nach § 41 GAL 
in den Jahren 1969 und 1970 sowie im ersten Halbjahr 1971 abgegebenen FIHchen 

Reine oder Uberwiegend Geschlossene Abgabe Gete iI te Abgabe Insgesamt 
landw. Unternehmen in ha in ha in ha 

weniger als 5 ha 3,6983 1,0323 1,2618 
5 bis unter 10 ha 6,3010 2, 1025 3,1506 

10 bis unter 20 ha 6,8261 2,4452 3,3160 
20 bis unter 50 ha 7,0014 3, 1579 4,0866 
50 und mehr ha 7,3439 3,0613 4,6163 

Landw. Untern. insges. 6,4466 2, 1699 2,9983 

Errechnet aus: (11). 

Bei geschlossener Abgabe ergibt sich bei der Mehrzahl der Betriebe in den drei unteren Betriebs
größenklassen durch die FIHchenzulage ein AufrUcken in die nHchst höhere Betriebsgrößenklasse. 
Bei den Betrieben unter 5 00 und von 5 bis 1000 wird im Durchschnitt etwa eine Verdoppelung 
der BetriebsflHche erreicht. Bei Betrieben von 10 bis 20 ha ergibt sich im Durchschnitt eine Er
höhung um etwa 50 % und bei Betrieben von 20 bis 50 ha um 25 %. Bei geteilter Abgabe lassen 
sich nur sehr viel geringere Aufstockungseffekte zwischen 10 bis 30 % der BetriebsflHche fest
stellen. 

2.2 LandabgabeprHmie 

Uber die LandabgabeprHmie wurde in den Jahren 1969 und 1970 eine FIHche von 43.447 ha 
bei 7.103 Betrieben freigesetzt. Unterstellt man hier den gleichen Mobil isierungseffekt fUr 
1971 wie fUr 1970 und eine Verteilung der abgegebenen Betriebe auf die einzelnen Betriebs
größenklassen wie bei der Landabgaberente, dann kann man damit rechnen, daß bis zur Mitte 
des Jahres 1971 1,84 % der FIHche von GAL Betrieben unter 10 ha mobilisiert wurde. Damit 
wHrer!l Uber die Landabgaberente und die LandabgabeprHmie 3,28 % der FIHche dieser Betriebe 
freigesetzt worden. 

Die Auf teilung der mit der LandabgabeprHmie mobilisierten FIHche nach BundeslHndern zeigt 
eine sehr unterschiedliche Wirkung der M:lßnahme (s. Ubersicht 7). Bezogen auf die Gesamt-LN 
bzw. die LN in Betrieben unter 20 ha ergeben sich - von den Stadtstaaten abgesehen - extrem 
hohe Mobilisierungseffekte fUr Schleswig-Holstein und die niedrigsten fUr Rheinland-Pfalz. 

Da die Zahl der Ubernehmenden Betriebe nicht vorliegt, können genaue Angaben Uber den bis
her i~ Durchschnitt erzielten Aufstockungseffekt nicht gemacht werden. Aus Zahlen, die fUr 
eine~ kUrzeren Zeitraum vorhanden sind, geht hervor, daß die Ubernehmenden Betriebe um 
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Übersicht 7: Anzahl und Fläche der Uber die Landabgabeprämie in den Jahren 1969 
und 1970 abgegebenen Unternehmen 

Fläche 
Bundesland Anzahl 

absolut (ha) in % der LN 
in % der Fläche 
der Betriebe 
unter 20 ha 

Baden-Wurttemberg 890 4.519,0 0,27 0,37 
Bayern 3.701 17.086,0 0,47 0,72 
Hessen 799 3.817,0 0,44 0,68 
Niedersachsen 483 6.104,0 0,21 0,66 
Nordrhein-Westfalen 430 3.075,2 0,17 0,38 
Rheinland-Pfalz 224 1.177,5 0,14 0,21 
Saarland 19 137,4 0,16 0,31 
Schieswig-Hoistein 553 7.420,6 0,66 4,26 
Berlin 1 26,4 1,20 2,64 
Bremen - - - -
Hamburg 3 83,8 0,44 1,02 

7.103 43.446,9 0,34 0,64 

Quelle: (9). 

durchschnittlich 4,5 ha aufgestockt wurden. Der Aufstockungseffekt liegt in Baden-WUrttem
berg (3,1 ha), Bayern (3,55 ha) und Hessen (3,69 ha) relativ niedrig und in Niedersachsen 
(9,6 ha) und Schleswig-Holstein (6,8 ha) relativ hoch; die durchschnittl iche Größe der je Be
trieb abgegebenen Fläche betrug 5 bis 6 ha in Baden-WUrttemberg, Bayern und Hessen sowie 
13 und 17 ha in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die durchschnittliche Größe der land
aufnehmenden Betriebe beträgt in den erstgenannten Bundesli:lndern 21 bis 25 ha und in den 
letztgenannten 33 und 35 ha. In Gebieten mit gUnstiger Betriebsgrößenstruktur werden also in 
der Regel größere Betriebe auch um größere Fli:lchen aufgestockt. 

2.3 Übernahme der Beitragsleistung in der Flurbereinigung 

Im Jahr 1970 wurde durch Übernahme der Beitragsleistung in der Flurbereinigung bei 1.210 
Betrieben eine Fli:lche von 5.789 ha freigesetzt. Da in diesen Fällen auch die Landabgabe
pri:lmie in Anspruch genommen werden kann, ist wohl generell damit zu rechnen, daß die Flä
chen in die Statistik ober die Landabgabepri:lmie eingehen. 

Die in Übersicht 8 ausgewiesene Zahl und Flöche der abgegebenen Unternehmen nach Bundes
li:lndem sind insbesondere abhi:lngig vom Umfang der Flurbereinigung in den einzelnen Ländern. 
Da durch Landabgabeprämie und Übernahme der Beitragsleistung ein verstärkter Anreiz zur Land
abgabe gegeben ist, kann in Zusammenhang mit der Flurbereinigung mit einem höheren Mobili- . 
si erungseffekt gerechnet werden. 

2.4 BestimmungsgrUnde der Landabgabe 

Bei ni:lherer Betrachtung der in Nordrhein-Westfalen durch die Landabgabepri:lmie sowie durch 
Übernahme der Beitragsleistung in der Flurbereinigung in den Jahren 1969 und 1970 mobilisier
ten Fli:lche zeigen sich regionale Unterschiede. Wenn die regional differenzierten Ergebnisse 
wegen der geringen Zahl der Fi:llle und der damit verbundenen ZufölligkeitEm auch noch einen 
relativ geringen Aussagewert besitzen, geben sie doch schon einen ersten Aufschluß uber einige 
BestimmungsgrUnde der Landabgabe. 
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Übersicht 8: Anzahl und Flöche der durch Übernahme der Beitragsleistung in der Flurbe
reinigung im Jahr 1970 abgegebenen Unternehmen 

Bundesland Anzahl 
Flöche 

absolut (ha) in % der LN 
in % der Flöche der Be-
triebe unter 20 ha 

Baden-WUrttemb. 166 665 0,04 0,05 
Bayern 773 3.762 0,10 0,15 
Hessen 129 537 0,06 0,09 
Niedersachsen 28 267 0,01 0,03 
Non:lrhein-Westf. 64 347 0,02 0,04 
Rheinland-Pfalz 48 208 0,02 0,03 
Saarland 2 13 0,01 0,02 
Schleswig-Holst. - - - -
Berlin - - - -
Bremen - - - -
Hamburg - - - -

1.210 5.789 0,045 0,08 

Quelle: (9). 

Bezieht man die in den einzelnen Landkreisen mobilisierte Flöche auf die jeweilige Gesamt-LN, 
streuen die Anteile bei einem Mittelwert von 0,17 % bis maximal 1 %. Die zwischen den Land
kreisen zu verzeichnenden Unterschiede hinsichtl ich der Flöchenfreisetzung lassen sich in erster 
Linie durch Unterschiede der natUrlichen und wirtschaftlichen Ertragsbedingungen erklören. Daß 
die Bereitschaft zur Landabgabe auch von dem Vorhandensein außerlandwirtschaftlicher Erwerbs
alternativen beeinflußt wird, kann fUr Nordrhein-Westfalen insofern vernachlössigt werden, als 
fast durchweg Erwerbsalternativen in erreichbarer Nöhe der potentiellen Landabgeber vorhanden 
sind. UnberUcksichtigt bleiben mUssen hierbei auch die besonderen Gegebenheiten der Einzei
betriebe und die persönlichen Gegebenheiten der Bewirtschafterfamilien, von denen die Land
abgabe ebenfalls bestimmt werden kann. 

Als IlIIdikatoren fUr die natürlichen und wirtschaftlichen Ertragsbedingungen in den Kreisen kön
nen unter anderen die durchschnittliche Bodenklimazahl, der ZuckerrUben- und FeldgemUsean
teil, der DauergrUnlandanteil, der prozentuale Anteil der Zahl oder Flöche der Betriebe ver
schiedener Betriebsgrößenklassen, die Bevölkerungsdichte sowie die Ackerlandpreise herangezo
gen werden. Nach den bisher fUr Nordrhein-Westfalen vorliegenden Ergebnissen korreliert der 
Anteil der mobilisierten Flöche an der Gesamt-LN positiv mit dem DauergrUnlandanteii (0,19) 
und dem Anteil der Betriebe von 2 bis 10 ha an der Gesamtzahl der Betriebe (0,24) und negativ 
mit der Bodenklimazahl (0,46), dem ZuckerrUben- und FeldgemUseanteii (0,34), dem Anteil 
der Betriebe von 10 bis 20 ha an der Gesamtzahl der Betriebe (0,35), der Bevölkerungsdichte 

, (0,27) und den Ackerlandpreisen (0,30). Nach den Ergebnissen der multiplen Regressionsanalyse 
können, bei einer Irrtumswahrscheinl ichkeit von 5 %, die Unterschiede der Flöchenfreisetzung 
zwischen den Landkreisen zu 30 % durch die Variablen Bodenklimazahl und DauergrUnlandan
teil erklört werden. 

Die ermittelten Zusammenhönge sind natUrlich relativ schwach und mUssen wegen der geringen 
Zahl der zugrundeliegenden Fölle als wenig sicher angesehen werden. Es erscheint jedoch 
plausibel anzunehmen, daß bei Boden mit hohem Ertragspotential eine geringere Neigung von 
seiten der Landwirte zur Landabgabe besteht als bei Boden mit niedrigem Ertragspotential, und 
daß bei großem Anteil der Betriebe von 2 bis 10 ha mehr Flöchen mobilisiert werden. 
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Um zur weiteren Kll:irung der Bestimmungsgründe der Landabgabe beizutragen, wird es notwen
dig sein, den hier unternommenen Versuch zu einem spöteren Zeitpunkt, wenn mehr Verpach
tungsfölle vorliegen, zu wiederholen. Dabei wöre ergönzend eine auf Einzelföllen basierende 
Analyse durchzuführen, zumal dann weitere abjektive und insbesondere auch subjektive Bestim
mungsgründe einbezogen werden könnten. 

3 Kritik der Maßnahmen und ÄndenmmYorschläge 

Die bisher mit der Landabgaberente und -prämie erzielten Ergebnisse zeigen, daß es möglich 
ist, durch finanzielle Anreize Flächen für die Aufstockung von Betrieben zu mobilisieren. Bei 
der Beibehaltung der derzeitigen personellen und rochl ichen Voraussetzungen für den Bezug 
der Rente bzw. Prämie und der derzeitigen Höhe derselben kann langfristig aber wohl kaum 
mit einer Bodenmobilisierung gerechnet werden, die für eine dem dynamischen Wachstum der 
übrigen Wirtschaft folgende Betriebsgrößenentwicklung in der Landwirtschaft ausreicht. Außer
dem ist bei der derzeitigen Handhabung der Maßnahmen nicht gewl:ihrleistet, daß die freige
setzten Flächen tatsächlich von entwicklungsfl:ihigen Betrieben übernommen werden. Die Ergeb
nisse bestl:itigen die früher dargelegten Schwächen der Maßnahmen bezüglich ihrer Koordinie
rung und ihrer sachlichen Richtigkeit. 

3.1 Differenzierung der finanziellen Anreize 

Aus den bisherigen Ergebnissen läßt sich folgern, daß das Ausmaß der Bodenmobilisierung in 
erster Linie bestimmt wird durch die Höhe des finanziellen Anreizes und den Umfang des Krei
ses der Antragsberechtigten, der sich aus den Voraussetzungen ergibt. Danach wl:ire über die 
Landabgaberente insbesondere durch die Herabsetzung des Mindestalters und über die Landab
gabeprämie durch die Erhöhung des FtSrderungsbetrages eine Steigerung der Flächenfreisetzung 
zu erreichen. 

Hinsichtlich der Anwendungsbedingungen und des finanziellen Anreizes bestehen wesentliche 
Unterschiede zwischen den beiden behandelten Maßnahmen. Während der Kreis der Antragsbe
rechtigten bei der Landabgaberente durch Festsetzung des Mindestalters der Landabgeber und 
der Begrenzung der BetriebsgrtSße stark eingeengt ist, kommen für den Bezug der Landabgabe
prämie fast alle Landwirte in Frage. Einem daher grundsCitzlich zu erwartenden grtSßeren Mobi
lisierungseffekt der Landabgabeprämie im Vergleich zur Landabgaberente wirkt aber der ver
gleichsweise geringe finanzielle Anreiz entgegen. Daß sich durch Verstörkung des finanziellen 
Anreizes die Flächenfreisetzung erhtShen lößt, konnte durch einen Vergleich der über die Land
abgaberente im ersten Halbjahr 1971 (htShere Rente) gegenüber dem ersten Halbjahr 1970 (nie
drigere Rente) freigesetzten Flächen nachgewiesen werden. Danach ergibt sich etwa eine Ver
doppelung der Fläche durch die ErhtShung der Rente um knapp 30 %. 

3. 1 . 1 Landabgaberente 

Durch den Vergleich der in den beiden genannten Halbjahren erzielten Ergebnisse läßt sich 
auch der mobil itötsftSrdernde Effekt nachweisen, der durch die zwischenzeitl ich herbeigeführte 
Heraufsetzung der maximalen BetriebsgrtSße erreicht werden konnte. Weitere Reserven ließen 
sich hier noch erschließen durch eine Herabsetzung des Mindestalters der Rentenberechtigten. 

Für den Bezug der Landabgaberente wäre eine Herabsetzung des Mindestalters auf 55 oder 50 
Jahre zu erwögen (BREIT, 3), da Landwirte in diesem Alter einen Berufswechsel zumeist nicht 
mehr vornehmen ktSnnen und wollen. BAUMGARTNER (2) ermittelte in einer Mobilitätsanalyse 
für Farmer in Minnesota, daß das Alter auf die Mobilitätsbereitschaft einen entscheidenden 
Einfluß ausübt, welche bei den über 45-jährigen wesentlich geringer ist als bei den Jüngeren. 
Bei Herabsetzung des Mindestalters ist natürlich zu berücksichtigen, daß mit jedem Jahr, um 
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das das Mindestalter herabgesetzt wird, die finanziellen Aufwendungen fUr die dadurch zusätz
lich freigesetzten Flöchen steigen. Unter Berucksichtigung der entsprechenden durchschnittli
chen lebenserwartung und der gewöhrten Altershilfezahlung vom 66. Lebensjahr an wUrde der 
finanzielle Aufwand bei einem 50-jährigen verheirateten Landwirt 79.485 DM, bei einem 
55-jöhrigen 60.480 DM und bei einem 60-jöhrigen 42.252 DM betragen. 

Das bei einer Herabsetzung des Mindestalters in jedem Fall eintretende Ansteigen öffentlicher 
Aufwendungen könnte dadurch abgeschwächt werden, daß die Rente nach der Größe der frei
gesetzten Fläche differenziert wird. Eine solche Differenzierung wäre besonders unter struktur
politischen Gesichtspunkten zu vertreten. Sie wUrde verhindern, daß in Einzelfällen Uber die 
Rente nahezu das Äquivalent des Kaufpreises der mobilisierten Fläche gezahlt wird. Vor allem 
aber böte sie die Möglichkeit, auch alle nicht Uberwiegend hauptberuflich bewirtschafteten 
Betriebe in die Landabgaberentenaktion einzubeziehen. 

3.1.2 Landabgabeprämie 

Der Mobilisierungseffekt der Landabgabeprämie könnte dem Ausmaß ihrer Erhöhung entsprechend 
gesteigert werden. Als Ausgangspunkt fUr die Neufestsetzung der Landabgobeprämie könnte man 
einerseits von dem derzeitigen Betrag und andererseits von dem bei der Landabgaberente durch
schnittl ich pro ha aufgewendeten Betrag ausgehen. Unter BerUcksichtigung der durchschnittl ichen 
Lebenserwartung der 60- bis 65-jährigen Landwirte und der im ersten Halbjahr 1971 durch
schnittlich pro Fall mobilisierten Fläche ergibt sich ein finanzieller Aufwand von etwa 
4.000 DM je ha. Das entspricht dem 8-fachen der derzeitigen Höhe der Landabgabeprämie und 
bei Annahme durchschnittlicher Pachtpreise von etwa 200 DM pro ha und durchschnittlicher 
Kaufpreise von etwa 10.000 DM pro ha im Bundesgebiet dem 20-fachen bzw. 40 % dieser 
Preise. 

Diese Zahlen zeigen einen vergleichsweise hohen Aufwand bei der Bodenmobilisierung uber 
die Landabgaberente. Unter strukturpolitischen Gesichtspunkten wäre eine Heraufsetzung der 
Landabgabeprämie auf diesen Betrag vertretbar. Zieht man in Betracht, daß mit der Landab
gaberente neben strukturpol itischen vorwiegend sozial pol itische Ziele verfolgt werden, wöre 
bei einer möglichen Neufestsetzung der Uberwiegend strukturpolitisch motivierten Landabgabe
prl:lmi,e der Ansatz eines niedrigeren Betrages zu vertreten. Unter BerUcksichtigung der Vor
schläge der EWG-Kommission (14) und des im Niedersächsischen sozialen Ergänzungsplan 
praktizierten Verfahrens wöre eine Landabgabeprämie in Höhe von 1.600 DM pro ha erwägens
wert. Sie entspräche etwa dem 8-fachen der durchschnittl ichen Jahrespocht • 

Da anzunehmen ist, daß der Anreiz einer fixen Prl:lmie zur Abgabe von Land mit hohem Ertrags
poten!tial geringer ist als von Land mit niedrigerer Ertragsföhigkeit, und da der Pachtpreis im 
wesentlichen durch das Ertragspotential bestimmt wird (BRELOH, 4), wäre eine Differenzie
rung Cier gebotenen Anreize nach dem Pachtpreis plausibel. Eine solche Regelung, wie sie auch 
im EWG-Memorandum vorgeschlagen und in Niedersachsen angewandt wurde, bietet den Vor
zug, daß der relative Anreiz zur Landabgabe in allen Naturräumen etwa ausgeglichen wurde. 

Da die Ertragsfähigkeit des Bodens nicht nur die Höhe der Pachtpreise, sandern auch die der 
Kaufl?reise beeinflußt (FEUERSTEIN, lOi POOK, 23), ist schließlich auch eine Differenzie
rung ~er Prämie nach den Kaufpreisen denkbar. Eine solche Differenzierung könnte insbeson
dere FUr die Prämiengewährung in den Gebieten entscheidend sein, die sowohl ertragreiche 
Böden als auch eine hohe außerlandwirtschaftliche Bodennachfrage aufweisen. In solchen 
Gebieten mUßte der Anreiz zur Landabgabe mit RUcksicht auf die vielseitigen Verwendungs
möglichkeiten der Grundstücke größer sein. Einschränkend muß allerdings gesagt werden, daß 
in diesem Falle besonders sorgfältig darauf zu achten wäre, daß nur solches Land mobilisiert 
wird,: dessen Wanderung in aufstockungswUrdige Betriebe gewährleistet ist, deren Existenz auf 
abselibare Zeit gesichert ist. 
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Um der bei einer generellen Heraufsetzung der Landabgabeprl:lmie zu erwartenden sehr starken 
BocIenmobilisierung in Gebieten mit relativ schlechten natUrlichen Ertragsbedingungen entge
genzuwirken, wHre ebenfalls eine Differenzierung des finanziellen Anreizes geeignet. Ob man 
sich darUber hinaus dazu entschl ießen sollte, in Gebieten mit sehr schlechten Böden den Be
wirtschaftern eine Prämie oder Rente fUr das Verbleiben auf ihren Betrieben zu zahlen, um so 
die Entleerung dieser RHume zu verhindern bzw. die Kulturlandschaft zu erhalten, bedarf einer 
differenzierteren Betrachtung der langfristigen Aussichten der Landwirtschaft in diesen Gebie
ten, möglicher alternativer Nutzungen des Bodens usw. Bei der derzeitigen Handhabung der 
Maßnahmen besteht fUr einzelne potentielle Landabgeber in solchen Gebieten ein besonderes 
Problem darin, daß es ihnen nicht möglich ist, PHchter fUr die abzugebenden Fll:lchen zu fin
den. 

Durch die Differenzierung der gebotenen Anreize nach Kaufpreisen könnte auch in den Regio
nen mit höheren Bodenpreisen mehr Boden fUr die Aufstockung freigesetzt werden. Obwohl eine 
exakte Berechnung des, pro ha mobilisierten Bodens, durchschnittlich aufzuwendenden Betra
ges nicht vorgenommen werden kann, ist anzunehmen, daß sich - bei einem durchschnittlichen 
LN-Preisniveau im Bundesgebiet von etwa 10.000 DM pro ha - insgesamt keine Erhöhung der 
derzeitigen PrHmie je ha ergeben wUrde, wenn man folgendem Beispiel folgt: WUrde man eine 
Prl:lmie in Höhe von 5 % des Verkehrswertes des Bodens zahlen, so könnte man, von einem 
Mindestsatz von 400 DM je ha bei Preisen von 8.000 DM und weniger ausgehend, einen Höchst
satz von 2.000 DM bei Hektarpreisen von 40.000 DM und mehr festsetzen. Eine Sonderrege
lung fUr mehrjHhrige Sonderkulturen, wie sie bisher existiert, wl:lre hierbei uberflussig. 

Neben einer Differenzierung der PrHmie nach Pachtpreisen oder Kaufpreisen ist eine solche 
nach den Bodenklimazahlen der abzugebenden Betriebe denkbar. Auch hierbei wUrden wie 
bei den beiden anderen aufgezeigten Differenzierungsmöglichkeiten die natUrlichen Ertrags
bedingungen Grundlage fUr die Differenzierung sein. 

3.2 Erweiterung der Auswahlmöglichkeiten 

Eine Festlegung der Kriterien, die einer möglichen und vom Erfolg her wUnschenswerten Diffe
renzierung der finanziellen Anreize zugrundezulegen sind, setzt eine Analyse der bisher erzielten 
Ergebnisse voraus. Der fUr Nordrhein-Westfalen unternommene Versuch, die BestimmungsgrUnde 
der Landabgabe zu quantifizieren, fUhrte infolge der geringen Zahl der FHlle zu relativ unsiche
ren Ergebnissen. Eine solche Analyse wird erst - zu einem spHteren Zeitpunkt durchgefUhrt -
zu besseren Ergebnissen gelangen. Erkennbar wird aber schon anhand der vorliegenden Ergeb
nisse, daß die Landabgabe, insbesondere in Verbindung mit der PrHmie, in erster Linie von den 
natUrlichen und wirtschaftlichen Ertragsbedingungen bestimmt wird. Entsprechende Indikatoren, 
wie z.B. die drei vorgeschlagenen - Pachtpreise, Verkaufspreis, Bodenklimazahl -, könnten 
daher fUr eine Differenzierung der PrHmie herangezogen werden. 

Bei einer Neufestsetzung der Differenzierung der LandabgabeprHmie wl:lre zu Uberlegen, ob man 
nicht auch die Möglichkeit bieten sollte, anstelle einer einmaligen Prömie eine zeitlich be
grenzte Landabgaberente zu wöhlen. Bei gegebenem Zeitraum der Auszahlung der Rente (z. B. 
5 Jahre) und gegebener Verzinsung (z.B. 6 %), wUrde sich die monatlich zu zahlende Rente 
nach der Rentenformel errechnen lassen. Es ist durchaus vorstellbar, daß viele Landwirte wegen 
der Unsicherheit und der Anpassungsschwierigkeiten in den ersten Jahren nach Landabgabe und 
Beschöftigungswechsel die Rente der Prl:lmie vorziehen und sich entsprechend eher zur Landab
gabe bereitfinden wUrden. 

Uberlegungen zur Wahlmöglichkeit zwischen Prl:lmie und Rente fuhren zu der Frage, ob die 
bisherigen Maßnahmen zur Förderung der Landabgabe uber die Rente und Prl:lmie zweckml:lßi
gerweise hinsichtlich der gestellten Bedingungen und der Höhe des finanziellen Anreizes zu 
vereinheitlichen sind. Eine Vereinheitlichung der Bedingungen vorzunehmen, durfte relativ 
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problemlos sein. Ob man darüber hinaus den Wert von Rente und Pri:lmie angleichen kann, 
wird vorrangig davon abhi:lngen, welche sozialpolitische Bedeutung der Landabgoberente 
künfHg beigemessen wird. Da es aus finanzpolitischen Erwi:lgungen wohl nicht vertretbar wlire, 
das Niveau der Pri:lmie dem der kapitalisierten Rente anzupassen, und da eine Senkung der 
Landabgaberente ihrer sozialpolitischen Zielsetzung widerspri:lche und außerdem den Umfang 
der Fllichenfreisetzung beschri:lnken würde, wird eine Angleichung der Werte von Rente und 
Pri:lmie wahrscheinlich nicht in Frage kommen. 

Geht man aber von dem Prinzip der sozialen Funktion der Landabgaberente ab, dann könnten 
bei der Landabgaberente dieselben Differenzierungen nach der Größe der abgegebenen Fli:lche 
und nach dem Pochtpreis, Kaufpreis oder der Bodenklimazahl wie bei der Landabgabepri:lmie 
vorgenommen werden. Würden auf diese Weise die materiellen Werte von Rente und Pri:lmie an
geglicthen, dann könnte man auch die Wahl zwischen Pri:lmie und Rente dem einzelnen Land
wirt Uberlassen. Zur Erfüllung der von der Landabgoberente bislang verfolgten sozial pol itischen 
Zielsetzung würde es dann lediglich eines Ausgleichs für alle jene Landabgeber bedürfen, 
deren Einkommen eine bestimmte Mindesthöhe nicht erreicht. 

Die im einzelnen aufgeführten Vorschli:lge zielen darauf ab, möglichst viel Fli:lchen freizu
setzen, um so die Chancen der entwicklungsfi:lhigen Betriebe zur Aufstockung ihrer Betriebs
fllichen zu vergrößern. Bei der derzeitigen Handhabung der fvlaßnohmen wird, wie nachgewie
sen werden konnte, ein großer Teil der freigesetzten Fli:lchen von kleineren Betrieben über
nommen, die langfristig wahrscheinlich nicht entwicklungsflihig sind. Dies ist in erster Linie 
darauf zurückzuführen, daß bei der Landabgabe versti:lndlicherweise das Nachbarschoftsprinzip 
(MROHS, 19) vorherrscht, und in vielen Regionen rein kleinbetriebliche Strukturen anzutreffen 
sind. Es wöre deshalb zweckmi:lßig, daß künftig in sti:lrkerem fvlaße als bisher Siedlungsgesell
schaften und andere Institutionen in Zusammenarbeit mit den Kreislandwirtschoftsbehi:lrden die 
Lenkung des Bodens zum entwicklungsfl::lhigen Betrieb gewöhrleisten. 

Der Steuerung des Bodentransfers mit dem Ziel einer Verbesserung der Betriebsgrößenstruktur 
kommt in Anbetracht der hohen öffentl ichen Aufwendung eine besondere Bedeutung zu. Nur 
wenn ,gewöhrleistet ist, daß die land übernehmenden Betriebe langfristig entwicklungsföhig 
sind, lassen sich die Mobilisierungskosten - derzeit 500 DM pro ha bei der Landabgobeprl::lmie 
und rund 4.000 DM je ho bei der Landabgaberente - vor der Öffentlichkeit vertreten. 

4 Zusammenfassung 

Die Frage nach den Möglichkeiten des Einsatzes und der Wirkungen von fvIa~nohmen zur För
derun$ der Bodenmobiliti:lt wurde geprüft in bezug auf die Einordnung der fvlaßnahmen in den 
funktipnellen Zusammenhang wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Zielsetzung und sozial
ökonomischer Verhliltnisse und in bezug auf praktische Anwendung und Ergebnisse zweier fvlaß
nahmen des Bundes - Landabgoberente und Landabgabepri:lmie. 

Es konnte festgestell t werden, daß die fvlaßnohmen aufgrund der ausschi ießI ichen Anwendung 
führender Mittel dem gesellschaftspolitischen Milieu entsprechen, daß sie mit wesentlichen 
anderen pol itischen Zielen - Verringerung der Einkommensdisparitöt, breite Vermögensstreuung, 
langfristige Erhöhung der Bodenmobilitlit - insofern als konform angesehen werden können, als 
die Wbnderung der mobilisierten Grundstücke in die gewünschte Richtung und eine Bevorzu
gung der Pacht gegenüber dem Kauf erfolgt. Die Bedingung der sachl ichen Richtigkeit erfüllen 
die Maßnahmen nur bedingt, da sie verschiedenen Empfi:lngergruppen sehr unterschiedliche 
finanzielle Anreize bieten, welche nicht zielkonform differenziert sind. Durch die unzurei
chende Ausgestaltung der fvlaßnohmen werden die grundsl::ltzlich gegebenen Wirkungsmöglich
keiten nicht voll ausgeschöpft. 
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Die bisherigen Ergebnisse lassen erkennen, daß es Uber die LandabgabeprC:lmie wie uber die 
Landabgaberente möglich ist, Boden zu mobilisieren, und daß der Umfang der Bodenmobili
sierung in erster Linie von der Höhe des finanziellen Anreizes und der Zahl der Bezugsberech
tigten bestimmt wird. Die Landabgaberente ist z. Z. so konzipiert, daß sie nur zur Vorweg
nahme ohnehin geplanter Landabgaben um wenige Jahre fuhren kann. Die PrC:lmienaktion er
reichte trotz eines verhC:lltnismC:lßig geringen Anreizes eine Mobil isierung von 0,34 % der LN 
innerhalb von. etwa 18 Monaten. 

Die Konkurrenz zwischen strukturpolitischer und sozialpolitischer Zielsetzung ist bei der Beur
teilung des Struktureffektes, welcher sich in dem Grad der Aufstockung der das mobilisierte 
Land aufnehmenden Betriebe zeigt, zu berucksichtigen. WC:lhrend aus strukturpolitischer Sicht 
der Aufstockungsgrad nicht befriedigt, ist aus sozialpolitischer Sicht zu begrUßen, daß viele 
Landabgeber von den Maßnahmen profitieren konnten, und zwar auch dort, wo die strukturel
len Auswirkungen nur bescheiden bleiben konnten. Die Auswirkungen auf die Betriebsgrößen 
lassen erkennen, daß die freigewordenen Flöchen offenbar von solchen Betrieben ubemommen 
werden, welche aufgrund ihrer Lage oder anderer UmstC:lnde zufC:lllig fUr eine Aufstockung in 
Frage kommen. 

Aus der Analyse lassen sich insbesondere zwei Folgerungen ziehen: 

1. Um die quantitative Wirkung der Maßnahmen zu erhöhen, wC:lre es zweckmC:lßig, 
a} die F6rderungsarten - Rente und PrC:lmie - möglichst allen Landabgebem zu öffnen, 
b} eine Egalisierung der materiellen Werte von Rente und PrC:lmie herbei zufuhren und 
c} die FörderungssC:Itze abzustufen nach der Größe der abgegebenen FIC:lche und den Be

stimmungsgrUnden der Landabgabe bzw. entsprechender Indikatoren. 

2. Im Interesse einer Erhöhung des Struktureffektes wC:lre es zweckmC:lßig, die Förderung störker 
an den örtlichen StrukturverhC:lltnissen zu orientieren und eine gewisse Steuerung herbeizu
fUhren. 

Als Ziel wC:lre anzustreben, daß möglichst viel Boden mobilisiert wird, wo aufstockungsfC:lhige 
Betriebe vorhanden sind oder entwickelt werden können und gleichzeitig dafur gesorgt wird, 
daß der mobilisierte Boden diesen Betrieben zugute kommt. 
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